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139. Bundesverfassungsgesetz: Erklärung einzelner Bestimmungen des Europäischen Abkommens über
Soziale Sicherheit und der Zusatzvereinbarung zur Durchführung dieses Abkom-
mens zu Verfassungsbestimmungen
(NR: GP XVI AB 887 S. 130. BR: AB 3090 S. 472.)

140. Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 20 Schilling „Georgenberger Handfeste"
141. Kundmachung: Aufhebung des § 3 des Fremdenpolizeigesetzes durch den Verfassungsgerichtshof

139. Bundesverfassungsgesetz vom 20. Feber
1986, mit dem einzelne Bestimmungen des
Europäischen Abkommens über Soziale
Sicherheit und der Zusatzvereinbarung zur
Durchführung dieses Abkommens zu Verfas-

sungsbestimmungen erklärt werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Die Bestimmung des Artikels 73 Abs. 2 des Euro-

päischen Abkommens über Soziale Sicherheit und
die Bestimmung des Artikels 92 Abs. 3 der Zusatz-
vereinbarung zur Durchführung des Europäischen
Abkommens über Soziale Sicherheit, BGBl.
Nr. 428/1977, sind Verfassungsbestimmungen.

Artikel II
Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs-

gesetzes ist die Bundesregierung betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

140. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 20. Feber 1986 über die Aus-
gabe von Scheidemünzen zu 20 Schilling

„Georgenberger Handfeste"
Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes

1963, BGBl. Nr. 178, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 118/1980 wird verordnet:

§ 1. Ab dem 20. März 1986 werden Scheidemün-
zen zu 20 Schilling „Georgenberger Handfeste"
ausgegeben.

§ 2. Die Münzen sind aus einer Legierung von
920 Tausendteilen Kupfer, 60 Tausendteilen Alu-
minium und 20 Tausendteilen Nickel herzustellen.
Der Durchmesser der Münze hat 27,7 mm, ihr
Stückgewicht 8 g zu betragen.

§ 3. Für die äußere Gestalt der Münze sind die
Abbildung und folgende Bestimmungen maßge-
bend:

(1) Die eine Seite der Münze hat in einem qua-
dratischen Feld mit stumpfen Ecken auf vertieftem
blanken Grund die Zahl „20" und darunter das
Wort „SCHILLING" sowie das Prägejahr „1986"
mit in der Mitte der Jahreszahl angeordnetem Bin-
denschild zu zeigen. Die Umschrift hat „REPU-
BLIK ÖSTERREICH" zu lauten.

(2) Die andere Seite der Münze hat Herzog
Leopold V. und Herzog Otakar IV., in den Hän-
den den gesiegelten Vertrag haltend, darüber den
steirischen Panther und den österreichischen Bin-
denschild, die Inschrift „GEORGENBERGER
HANDFESTE" sowie die Jahreszahlen
„1186—1986", zu zeigen.

(3) Beide Seiten sind mit einer erhöhten Randlei-
ste zu umrahmen. Der Rand der Münze ist glatt zu
gestalten und hat 19 Punkte aufzuweisen.

Vranitzky
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141 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Feber 1986 über die Aufhebung des § 3 des
Fremdenpolizeigesetzes durch den Verfas-

sungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 bis 7 B-VG und gemäß
§§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichtshofge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 12. Dezember 1985, G 225—228/85-9,
G 245, 246/85-3, G 248—257/85-3, der Bundesre-
gierung zugestellt am 27. Jänner 1986, §3 des

Fremdenpolizeigesetzes, BGBl. Nr. 75/1954, als
verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
30. November 1986 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

(4) Die aufgehobene Bestimmung ist auch auf
jene Tatbestände nicht mehr anzuwenden, die den
beim Verfassungsgerichtshof zu G 245, 246/85 und
G 248 bis 257/85 anhängigen Rechtssachen zu-
grunde liegen.

Sinowatz


